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Vorstandes Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

v. 20.7.2011

III.

Jahresabschluss der VRR AöR 2010 und Entlastung des Vorstandes 
 

Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR v. 20.7.2011

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 7.7.2011

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt dem vom Verwaltungsrat gefassten und nachfol-
gend aufgeführten Beschluss einstimmig zu.

Der Verwaltungsrat stellt einstimmig den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2010 
mit einer Bilanzsumme von € 124.055.225,92 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.996.319,02 
fest.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den Jahresfehlbetrag 2010 durch Entnahme aus den 
Rücklagen wie folgt auszugleichen:

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Jahresfehlbetrag 2010 durch Entnahme aus der 
Kapitalrücklage in Höhe von € 3.996.319,02 auszugleichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

20. Juli 2011
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Herbert N a p p

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Der geprüfte Jahresabschluss 2010 der VRR AöR steht auf der Homepage des VRR zum Down-
load als PDF-Datei unter dem folgenden Link zur Verfügung:

http://vrr.de/imperia/md/content/jahresabschluss/ja_aoer_2010.pdf
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